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RS OGH 1954/10/8 2Ob720/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.1954

Norm

ABGB §1198 ff

Rechtssatz

Der Mitgesellschafter, dessen Bezüge in einer prozentuellen Beteiligung an sämtlichen Geschäften bestehen, hat ein

Recht auf O enlegung der Geschäftsgebarung. Er braucht sich nicht mit der Bekanntgabe von Endzi ern zufrieden zu

geben, die kein richtiges Bild ergeben und auch jede Möglichkeit einer Überprüfung ausschliessen.
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